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A. Prüfungsauftrag

1 Die Geschäftsführung des

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS
Düsseldorf

- im Folgenden auch kurz "Forschungsvereinigung" oder "Verein" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbezie-
hung der zugrunde liegenden Buchführung des Vereins nach berufsüblichen Grund-
sätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu er-
statten. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 11. Juli 2022 angenommen.

2 Die Forschungsvereinigung ist als eingetragener Verein nicht prüfungspflichtig gemäß
den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB. Die Prüfung erfolgt freiwillig.

3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

4 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den
nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.) erstellt wurde.

5 Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten B.
und C. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte
Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt D. wiedergegeben.

6 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bi-
lanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) beigefügt.

7 Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 4 und 5 dar-
gestellt.

8 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis
zu Dritten, gelten die unter dem 11. Juli 2022 und dem 13. Juli 2022 getroffenen Ver-
einbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedin-
gungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar
2022".
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

9 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum
31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften zur Rechnungslegung. Ergänzende Bestimmungen aus der Sat-
zung ergeben sich nicht.

10 Prüfungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungsle-
gungsvorschriften der §§ 242 bis 256a HGB.

11 Die gemäß § 13 der Satzung eingesetzte Geschäftsführung des Vereins ist für die
Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die uns gegenüber
gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der
Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die uns gegenüber gemachten Anga-
ben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

12 Die Prüfungsarbeiten haben wir in der Zeit vom 25. Mai 2023 bis zum 02. Juni 2023
durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

13 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der Dr. Brandenburg
Wirtschaftsberatungs-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft, Düsseldorf, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
vom 25. Mai 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021; er wurde
mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24. November 2022 genehmigt.

14 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie
das Akten- und Schriftgut des Vereins.

15 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der
Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht
worden.

16 Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständig-
keitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden
Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen,
Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge
enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungs-
verhältnisse bekannt gegeben worden sind.

17 Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der
§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorien-
tiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so ange-
legt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften,
die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-
des der wirtschaftlichen Lage des Vereins wesentlich auswirken, hätten erkennen
müssen.
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18 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind
in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

19 In Anbetracht der überschaubaren Größe des Vereins und der Übersichtlichkeit sei-
ner Verfahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprü-
fungen durchgeführt.
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C. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

20 Das Rechnungswesen des Vereins erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter
Verwendung der Programme der syska Gesellschaft für betriebliche Datenverar-
beitung mbH, Karlsruhe.

21 Das vom Verein eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Or-
ganisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

22 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne
Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete
Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend
gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wur-
den zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt wäh-
rend des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

23 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wur-
den, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresab-
schluss.

24 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften
Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften ein-
schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prü-
fung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

25 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vor-
schriften des BGB (§§ 86 i. V. m. § 27 Abs. 3, §§ 666, 259, 260 BGB) aufgestellt.
Darüber hinaus wurden grundsätzlich die für alle Kaufleute geltenden Vor-
schriften des HGB (§§ 238-256a HGB) analog angewendet sowie die IDW Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung: Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA
14) beachtet. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines handelsrechtlichen Jahres-
abschlusses besteht für den Verband als eingetragener Verein nicht.

26 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlagen 1 und 2) sind ordnungsgemäß
aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

27 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzli-
chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.
Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

28 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage des Vereins vermittelt.

29 Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt C. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

30 Im Jahresabschluss des Vereins wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden gemäß §§ 246-256a HGB grundsätzlich unverändert angewendet.

III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

31 Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungs-
analyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der
wirtschaftlichen Lage des Vereins ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von
Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ be-
grenzt.

32 Soweit dies aufgrund des besonderen Informationsbedarfs der Berichts-
empfänger zum Verständnis der Gesamtaussage des Abschlusses erforderlich
ist, erfolgen die Erläuterungen in diesem Abschnitt. Auf weitergehende Aufgliede-
rungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung wird deshalb verzichtet.
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1. Vermögenslage (Bilanz)

33 In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach
wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den ent-
sprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 gegenübergestellt (vgl. Anla-
ge 1).

34 Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem
Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen
in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2022 und 2021:

35 Vermögen

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Mittel- und langfristig gebundenes
Vermögen

Anlagevermögen 3 0,4 4 0,6 -1 -24,0

Flüssige Mittel 645 89,6 555 88,7 90 16,2

Sonstige Vermögensgegenstände,
RAP 72 10,0 67 10,7 5 7,5

720 100,0 626 100,0 94 15,0

36 Kapital

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Eigenkapital

Vereinskapital 108 15,0 108 17,3 0 0,0

Rücklagen 506 70,3 506 80,8 0 0,0

Bilanzergebnis 90 12,5 0 0,0 90 >>
704 97,8 614 98,1 90 14,7

Fremdkapital

Rückstellungen 3 0,4 3 0,5 0 0,0

Sonstige Verbindlichkeiten 13 1,8 9 1,4 4 44,4
16 2,2 12 1,9 4 33,3

720 100,0 626 100,0 94 15,0
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37 Das Anlagevermögen besteht in der Geschäftsaustattung der Forschungsvereini-
gung und wird planmäßig abgeschrieben.

38 Die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten betreffen nahezu
auschließlich den DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Ver-
fahren e. V., Düsseldorf (DVS).

39 Die flüssigen Mittel liegen als Giro-Guthaben bei der Deutsche Bank AG, Düssel-
dorf, vor und entsprechen dem Saldo lt. Bankauszug zum Bilanzstichtag.

40 Zum Bilanzstichtag umfassen die Rücklagen den Aufwand zur Programmierung
und Umsetzung der Systemsoftware VEWA (TEUR 9) und zur Gestaltung einer
neuen Internetseite (TEUR 100) sowie den voraussichtlichen AiF-Beitrag
(TEUR 396).

41 Abweichend zum Vorjahr erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne
Verwendung des Gewinns; über eine Zuführung zum Vereinskapital bzw. über die
Dotierung der bilanziellen Rücklagen ist noch zu entscheiden. Die entsprechende
Buchung erfolgt dann in laufender Rechnung.

42 Die Rückstellungen wurden für die zu erwartenden Jahresabschlusskosten gebil-
det.
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2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

43 Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstel-
lung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt fol-
gendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

2022 2021 Abweichungen
TEUR % TEUR % TEUR %

Erträge

Mitgliedsbeiträge 526 86,9 547 87,0 -21 -3,8

Übrige Erträge 79 13,1 82 13,0 -3 -3,7

Summe der Erträge 605 100,0 629 100,0 -24 -3,8

Aufwendungen

AiF-Beitrag -395 -65,3 -415 -66,0 20 4,8

Übrige Aufwendungen -43 -7,1 -81 -12,9 38 46,9

Summe der Aufwendungen -438 -72,4 -496 -78,9 58 11,7

Zwischenergebnis 167 27,6 133 21,1 34 25,6

Sonderaufwendungen -77 -12,7 -75 -11,9 -2 -2,7

Jahresüberschuss 90 14,9 58 9,2 32 55,2

44 Die Mitgliedsbeiträge setzen sich aus dem Festbeitrag von TEUR 345
(Vj.: TEUR 359) sowie dem Fachausschussbeitrag von TEUR 202
(Vj.: TEUR 210) abzüglich dem DVS-Mitgliedsbeitrag von TEUR 21
(Vj.: TEUR 22) zusammen.

45 Die übrigen Erträge beinhalten neben dem jährlichen Unterstützungsbeitrag des
DVS in Höhe von TEUR 20 (Vj.: TEUR 20) insbesondere die vom DVS weiterge-
leiteten Mitgliedsbeiträge von DVS-Firmenmitgliedern, die von der Forschungs-
vereinigung seinerzeit eingeworben wurden, und zwar in Höhe von TEUR 52 (Vj.:
TEUR 47).

46 Im Berichtsjahr betrug der Mitgliedsbeitrag der AiF Arbeitsgemeinschaft industriel-
ler Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V., Köln (AiF), TEUR 395.

47 Die Sonderaufwendungen betreffen den jährlichen Unterstützungsbeitrag zur För-
derung der technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit im DVS.
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D. Wiedergabe des  Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 und 2) der Forschungsvereinigung
Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf, unter dem Datum
vom 02. Juni 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der
hier wiedergegeben wird:

"An den Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,
Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Forschungsvereinigung Schweißen und
verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt
hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse-
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent-
lichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter da-
für verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. Hinreichen-
de Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins
abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass
die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsy-
stem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb die-
ses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen
oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwei-
chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor
unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert
oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Düsseldorf, 02. Juni 2023

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Götz Löding-Hasenkamp Tobias Reuter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 3.200,60 4.262,45

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 72.117,14 66.911,39

II. Guthaben bei Kreditinstituten 645.030,65 554.692,17

717.147,79 621.603,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 84,78

720.348,39 625.950,79

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Vereinskapital 108.300,60 108.300,60

II. Rücklagen 505.400,00 505.400,00

III. Jahresüberschuss (Vorjahr: Bilanzgewinn) 90.395,27 0,00

704.095,87 613.700,60

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 3.500,00 2.950,00

C. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 12.752,52 9.300,19

720.348,39 625.950,79
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Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,
Düsseldorf

2022 2021
EUR EUR

1. Erträge

a) Mitgliedsbeiträge 526.355,00 546.960,00

b) Sonstige betriebliche Erträge 78.601,14 81.943,47

604.956,14 628.903,47

2. Aufwendungen

a) Beiträge AiF e. V. 395.421,53 415.047,70

b) Kfz- und Reisekosten 7.040,30 5.028,61

c) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 0,00 4.041,15

d) Inventar, Abschreibungen 1.061,85 2.004,54

e) Bewirtungs- und Sitzungskosten 3.685,62 3.913,63

f) Sonstige Ausgaben 30.351,57 66.192,09

437.560,87 496.227,72

3. Zwischenergebnis 167.395,27 132.675,75

4. Sonderaufwendungen 77.000,00 75.000,00

5. Jahresüberschuss 90.395,27 57.675,75
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss der
Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS zum
31. Dezember 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

An den Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,
Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Forschungsvereinigung Schweißen und
verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf, – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen
Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt
hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend
beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter
oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 02. Juni 2023

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Götz Löding-Hasenkamp Tobias Reuter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Name Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte
Verfahren e. V. des DVS

Satzung Vom 12. Juni 1975, in der Fassung vom 17. Oktober
2018

Sitz Düsseldorf

Vereinsregister Amtsgericht Düsseldorf, VR 5412

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Vereinszweck Aus § 3 der Satzung:
Zweck der Forschungsvereinigung ist die Förderung
der Gemeinschaftsforschung auf den  Gebieten Fü-
gen, Trennen und Beschichten sowohl national als
auch international. Diese fügetechnische Gemein-
schaftsforschung erfolgt in enger Zusammenarbeit von
Forschungseinrichtungen und Unternehmen der Wirt-
schaft und in Abstimmung mit  für Forschung zuständi-
gen Institutionen des Staates. Die fügetechnische Ge-
meinschaftsforschung ist anwendungsnah, vorwettbe-
werblich und dabei auf die Erarbeitung von For-
schungsergebnissen ausgerichtet, die besonders in
mittelständischen Unternehmen genutzt werden kön-
nen. Die Forschungsergebnisse werden veröffentlicht.

Organe  Mitgliederversammlung
 Forschungsrat
 Vorstand
 Geschäftsführung

Mitgliederversammlung Auf der Mitgliederversammlung am 24. November
2022 wurden folgende wesentliche Beschlüsse ge-
fasst:
 Genehmigung des Jahresabschlusses 2021
 Entlastung des Vorstands und der Geschäfts-

führung für das Jahr 2021
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Steuerliche Verhältnisse

Der Verein wird beim Finanzamt Düsseldorf-Süd unter der Steuernummer
106/5744/0420 geführt.

Der Verein ist gemäß Freistellungsbescheid für 2017 bis 2019 zur Körperschaftsteu-
er und Gewerbesteuer vom 24. November 2020 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar als
gemeinnützigen Zweck die Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 AO).

Die Steuererklärungen für den Zeitraum 2020 bis 2022 ist - sofern sie durch einen
Steuerberater erstellt wird - bis spätestens 28. Februar 2024 beim Finanzamt einzu-
reichen. Wir empfehlen, von der Möglichkeit der steuerlichen Rücklagenbildung nach
§ 62 AO Gebrauch zu machen.
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